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dem Brande zu Hamburg, ift das Vorhandene oder Uebriggebliebene von mafs-
gebender Bedeutung. Die Aufgabe ift eine doppelte.

Verbfäérung Der Entwurf des Stadtplanes bezieht fich nämlich einestheils auf das Neue,
derAltßadt_ die Stadterweiterung, anderentheils auf das Befiehende, die Verbefferung der Alt—

ftadt. Die richtige Löfung diefer Doppelaufgabe bildet, wie Baumegfler zutreffend
fagt, »einen fehr wichtigen Beflandtheil aller focialer Reformen«.

Die Art, wie die Aufgabe anzufaffen und zu löfen fei, ift von den örtlichen
Bedürfniffen abhängig. Diefenr find indefs manche allgemeine Grundzüge gemein-
fam. Nur die letzteren eignen fich zu einer fyftematifchen Darlegung und Behand-
lung; im Uebrigen beruht die Richtigkeit des Entwurfes auf der forgfältigen Er—
kenntnifs, Abwägung und Beeinfluffung der örtlichen Verhältniffe, Sitten und Be-
firebungen nach Mafsgabe des gefunden Menfchenverfiandes und auf Grund einer
technifch klaren und äfihetifch gefchulten Auffaffung.

a) Zeit der Planaufftellung.
Aan-an Jede Stadterweiterung, fei es, dafs fie fich im Laufe der Zeit allmählig\xoll-
die äußeren zieht, fei es, dafs eine fprungweife Ausdehnung nach jeweiliger Befeitigung von

R“dial-Straf5‘fn-Hinderniffen (Aufhebung von Fef’cungsw'aillen7 Verlegung von Flufsläufen u. f. w.)
vorgenommen wird, nicht minder der Wiederaufbau einer Stadt oder eines Stadt—
theiles nach einem zerficörenden Naturereignifs, fetzt fich an die radialen Wege-
linien an, welche aus dem alten Stadtkern in das Land hinausführen, weil auf diefen
Radialen der gröfste Verkehr des f’cädtifchen Bebauungsgebietes flattfindet und weil
diefelben als zuerf’t fertige Strafsen dem Anbau die geringf’cen Schwierigkeiten bieten.
Befonders die offenen Städte Pcrecken in Folge deffen lange Strahlen in das Land
hinaus (Frankfurt, Aachen, Leipzig). Selbf’t da, wo ein Flufs oder Fef‘cungswerke
hindernd im Wege liegen, if’c die flrahlenförmige Ausdehnung jenfeits des Hinder-
niffes deutlich zu beobachten (Strafsburg, Köln, Antwerpen). So entfieht oft kilo-
meterweit vor der Stadt an den Landi’crafsen »Bauterraim, während in den Kreis-
Sectoren zwifchen den äufseren Radialen die Ländereien von den unberührten Feld-
wegen her als Aecker bewirthfchaftet werden. Einige Gärten und Landhäufer ver-
mögen den landwirthfchaftlichen Charakter der Sectorflächen nicht wefentlich zu
ändern.

Bebä—„flg Diefer Zuf’cand iPC ein normaler und unbedenklich bis zu dem Zeitpunkte, wo
derSectorcn. die Entfernung der unbebauten Grundltücke an den Landitrafsen fo grofs wird,

dafs die Speculation und die Bauluf’c fich auf die Aecker und Gärten in den Sector-
flächen zu werfen fucht, fei es durch Errichtung einzelner Bauanlagen (Fabriken
u. dergl.)‚ fei es durch Auslegung ganzer Strafsen und Strafsenviertel. Sowohl das
Eine, als das Andere if’c bedenklich: das Eine, weil ein planlofer Anbau herbei-
geführt wird, das Andere, weil das Intereffe der Speculation und dasjenige der
Allgemeinheit felten übereinfiimmen. Die blofse beauffichtigende, gelegentlich be-
richtigende Thätigkeit der Gemeinde oder des Staates genügt gegenüber diefen dem
Bedürfnifs entfpringenden Beftrebungen nicht mehr; fondern es if’c der Zeitpunkt
gekommen, wo die politifche Gemeinde, welche durch die neuere Gefetzgebung
faft überall zur Trägerin des Städtebauwefens geworden if’c, felbft plangef‘caltend
auftreten mufs.

39. Oft genug wird diefer Zeitpunkt aus Mangel an Sachkenntnifs oder aus ScheuVerfpätete
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Verfäumnifs ein, fo bemerkt fie zugleich, dafs fich nunnmehr der zweckmäfsigen

Plangeftaltung Hinderniffe fchwierigfter Art entgegenftellden, die erf‘t kürzlich er-

wachfen find. Diefe Schwierigkeiten beftehen darin, dafs : an den bebauten Radialen

nicht mehr die Lücken zur Anordnung peripherifcher undd diagonaler Strafsen vor-

handen find und dafs der Entwurf der für die Stadtf’crafsfsen zweckmäfsigfien Lage,

Höhe und Entwäfferung nicht mehr durchführbar ift, weiläil er mit den an den bis-

herigen Landwegen fiellenweife entfiandenen Baulichkeitcten nicht in Einklang zu

bringen ift. Das zu fpäte Aufftellen des Stadtbauplanes ; ift daher nicht blofs mit

erheblichen Unkof’cen verknüpft, welche bei rechtzeitigerr Arbeit hätten vermieden

werden können, fondern auch das Ergebnifs der verfpäteteten Arbeit: die Befehaffén-

heit des Flames, wird eine mangelhafte.

Allerdings kann auch die zu frühe Auffiellung g des Planes in [0 fern

zur Unvollkommenheit führen, als die zukünftigen Bededürfniffe nicht hinreichend

haben überfehen werden können. Nachträgliche Aenderurungen des Entwurfes find

aber nicht ausgefchloffen und jedenfalls leichter, als didie Aenderung ausgeführter

Baulichkeiten.

Die Wahl des Zeitpunktes für die Planaufftellung ; ift hiernach eine wichtige

Obliegenheit der Gemeindebehörde. Ohne dafs eine bbauliche Entwickelung fich

angebahnt oder das Bedürfnifs derfelben fich deutlich bemmerkbar gemacht hat, einen

Bebauungsplan feft zu fiellen, dies wäre unnütz und fcfchädlich. Noch fchädlicher

aber if’t das Auffchieben der Planbearbeitung trotz der vor>rfchreitenden Entwickelung.

Was für das Stadterweiterungsfeld gilt, ift in befchriränktem Mafse auch für die

Verbefferung der altf’cädtifchen Bebauungsverhältniffe zutrefeffend. Es wäre thöricht, für

eine alte Stadt mit geringer Bauthätigkeit umfaffende FFluchtlinienpläne, Verkehrs-

verbefferungm und Strafsendurchlegungen zu entwerfen; ; fehlerhafter aber ift es, in

einer alten Stadt, deren Gebäude lebhaft in der Ernereuerung begriffen find, der

Neugeftaltung planlos zuzufchauen oder nur gelegentlich 'h das Zurückfetzen von Neu-

bauten vorzufchreiben. Hier ift vielmehr im Inneren, wiwie im Aeufseren eine fyfte—

matifche Bearbeitung und Feftfetzung der Bebauungslininien vorzunehmen.

»]ede in der Entwickelung begriffene Stadt,zc fo lalautet die erfle Stadterweite-

rungs-Thefe des »Deutfchen Vereines für öffentliche Gefundldheitspflege« (fiehe Anhang),

»bedarf für die äufsere Erweiterung und die innere Verb'befferung eines einheitlichen

umfaffenden Stadtbauplanes.«

b) Ausdehnung des Planes„

In dem vorhin genannten Leitfatze wird vom Stacdtbauplane verlangt, dafs er

»umfaffend« fein foll. Dem entfpricht die erite der Stadtcerweiterungs-Thefen, welche

auf Anregung von Baumei/z‘er der >>Verband deutfcher .Architekten- und Ingenieur-

Vereine« im jahre 1874 befchloffen hat. Sie lautet: »Die Projectirung von Stadt-

erweiterungen bef’teht wefentlich in der Feftitellung der? Grundzüge aller Verkehrs-

mittel: Strafsen, Pferdebahnen, Dampfbahnen, Canäle, cdie fyf’cematifch und defshalb

in einer beträchtlichen Ausdehnung zu behandeeln find.« In diefem Satze

liegt zugleich feine Begründung. Man kann keinen fyfteematifch klaren, einheitlichen

Plan fchaffen, welcher nicht über ein im Verhältnifs zur tbef’rehenden Stadt »beträcht-

liches« Gelände fich erfi:reckt. Wie diefe Forderung aauf die einzelne Stadt anzu-

wenden if’c, das mufs der fachkundigen örtlichen Beurthheilung unterliegen.
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